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Aufnahmeantrag als Gasthörer*in 

Abgabetermin: 30.09. Wintersemester / 31.03. Sommersemester 
 

Antrag für das WiSe/SoSe………………   Matr.nr.:………. 
 

_________________________________________   ________________ 

Name, Vorname Bewerber*in      Staatsangehörigkeit  
 

___________________________________    ___________________ 

Geburtsort        Geb.datum 
 

Korrespondenzanschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Zi.nr.) 
 

_______________________________  _________________________________________ 

Telefonnr. für Rückfragen    E-Mailadresse 

 

Gewünschte Lehrveranstaltungen entspr. des Veranstaltungsverzeichnisses eintragen: 
 

 

        Unterschrift Dozent*in 

 

         Unterschrift Dozent*in 

 

         Unterschrift Dozent*in 

 

         Unterschrift Dozent*in 

 

__________________________________   ___________________________________________ 

Ort/Datum      Unterschrift Bewerber*in 

 

 

_____________________________   _________________________________ 

Ort/Datum      Unterschrift Dekan*in 
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Hinweise zur Gasthörer*innenschaft  

 

Gemäß der Gebührenordnung der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, gelten für 
Gasthörer*innen ab dem WS 2002/03 folgende Gebühren: 

 

- Für Theorieveranstaltungen sind von Gasthörer*innen pro Semester EURO 50,-zu entrichten. 

Als Theorieveranstaltungen gelten Veranstaltungen zur: Designtheorie, Kunst-Design und / 
oder Architekturgeschichte, Didaktik, Ästhetik, Philosophie, Psychologie 

- Für alle anderen Veranstaltungen sind pro Semester EURO 250.-zu entrichten. 

 

Antragstellung: 

Für die Aufnahme als Gasthörer*in ist ein Antrag zu stellen, auf dem die gewünschten 
Veranstaltungen einzutragen sind. Vordrucke sind im Immatrikulationsamt der Hochschule erhältlich. 
Das aktuelle Lehrveranstaltungsangebot finden Sie im Internet unter "burg-halle.de". 

Von der*dem jeweiligen Lehrenden muss die Zustimmung per Unterschrift eingeholt werden. Die 
gesamte Liste ist von der*dem Dekan*in des Fachbereichs zu genehmigen und dem Dezernat für 
Studentische und Akademische Angelegenheiten (Immatrikulationsamt) zuzuleiten. 

 

Registrierung: 

Eine Registrierung als Gasthörer*in erfolgt im Immatrikulationsamt, nachdem die entsprechende 
Gebühr auf das Hochschulkonto eingezahlt und der Beleg darüber an das Immatrikulationsamt 
eingereicht wurde. Die Angaben dafür sind: 

 

Empfänger:  Burg Giebichenstein, KH Halle 

Konto:   800 015 33 

BLZ:   810 000 00 

BIC:   MARKDEF1810 

IBAN:   DE 53 810 000 00 00 800 015 33  

Institut:   Deutsche Bundesbank Magdeburg 

Verwendungszweck: 510102-GH  SS24 + Name,Vorname 

 

Gasthörer*innen, mit Ausnahme derjenigen, die sich lediglich für Theorieveranstaltungen registriert 
haben, erhalten eine Zugangskarte vom Immatrikulationsamt für die entsprechenden Werkstätten 
und/oder Computerpools. 

Die Fachbereiche und Studiengänge werden vom Immatrikulationsamt über die bei Ihnen registrierten 
Gasthörer*innen regelmäßig zu Semesterbeginn informiert. 

 

Zur Beachtung: 

Gemäß §13 Abs. 5 der Immatrikulationsordnung der Hochschule sind Gasthörer*innen nicht 
berechtigt, an Hochschulprüfungen teilzunehmen. Sie können lediglich eine Bescheinigung über die 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen erhalten. Gasthörer*innenschaft kann nicht auf ein Studium in 
einem Studiengang angerechnet werden. Gasthörer*innen haben keinen Status als Studierende (§13 
Abs. 4). 


